
zustehenden Forderung aus der Betriebskostenabrechnung in Höhe von 2.000 EUR zu. Indes
hat die T-KG bislang keine Aufrechnung erklärt. Auch kann ein nicht vertretungsberechtigter
Gesellschafter (C) ein solches Gestaltungsrecht der KG (T) nicht in eigenem Namen für die
Gesellschaft ausüben (MüKoHGB/K. Schmidt/Drescher, 5. Aufl. 2022, § 129 Rn. 6; Röh-
richt/Graf von Westphalen/Haas/Haas, 5. Aufl. 2019, HGB § 129 Rn. 10). C kann daher
keine Einrede nach §§ 161 II, 129 I HGB erheben.

Der C könnte aber die aufschiebende Einrede nach §§ 161 II, 129 III HGB zustehen. Bei der
Aufrechnung kommt es – entgegen dem Wortlaut des § 129 III HGB – nicht auf die Auf-
rechnungsmöglichkeit des Gläubigers, sondern auf die Aufrechnungsmöglichkeit der Gesell-
schaft an (Henssler/Strohn/Steitz, 5. Aufl. 2021, HGB § 129 Rn. 16). C kann demnach die
Leistung an V verweigern, solange die T-KG mit ihrer eigenen Forderung gegen V aufrechnen
könnte. Voraussetzung hierfür ist zunächst, dass eine Aufrechnungslage iSd § 387 BGB
besteht. Die Forderung des V auf Zahlung von 16.000 EUR aus § 581 I 2 iVm §§ 161 II, 124 I
HGB und die Gegenforderung der T-KG auf Rückzahlung von 2.000 EUR aus der Betriebs-
kostenabrechnung stehen sich als gegenseitige und gleichartige Forderungen gegenüber. Der
Erstattungsanspruch ist insbesondere auch mit Übermittlung der Betriebskostenabrechnung
fällig, weshalb eine Aufrechnungslage iSd § 387 BGB besteht. Mangels entgegenstehender
Angaben im Sachverhalt besteht auch kein vertragliches Aufrechnungsverbot. Der C steht
folglich ein Leistungsverweigerungsrecht nach §§ 161 II, 129 III HGB in Höhe von
2.000 EUR zu.

Gleichwohl würde die Forderung des V von 16.000 EUR auch nach Aufrechnung mit einer
Gegenforderung der T-KG von 2.000 EUR in Höhe von 14.000 EUR bestehen bleiben und
damit nicht die Haftsumme der C unterschreiten. Im Ergebnis wirkt sich die Einrede der C
daher nicht aus.

Hinweis zur MoPeG-Reform: Einwendungen und Einreden des Gesellschafters regelt künftig § 128
HGB nF (statt § 129 HGB). § 128 I HGB nF übernimmt die Regelung des § 129 I HGB. § 128 II HGB nF
wird in der Sache die geltenden § 129 II HGB sowie § 129 III HGB übernehmen, wobei die Norm – über
die Fälle der Anfechtung und Aufrechnung hinaus – ausdrücklich auch bei sonstigen Gestaltungsrechten
gilt. § 128 II HGB nF wird künftig (anders als die Formulierung des bisherigen § 129 III HGB) – unmiss-
verständlich klarstellen, dass es auf die Aufrechnungsmöglichkeit der Gesellschaft ankommt. Künftig
sind wegen Einwendungen und Einreden daher §§ 161 II, 128 I, II HGB nF zu zitieren, ohne dass sich in
der Sache Änderungen ergeben.

5. Ergebnis

In der Abwandlung des Falles hat V gegen C einen Anspruch auf Zahlung von 10.000 EUR
aus § 581 I 2 BGB iVm §§ 173 I, 171 I, 172 I, IV 1 HGB.
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Die beiden Herrenfußballmannschaften aus Kaffhausen und Hintertupfingen treten im Meis-
terschaftsspiel der Kreisklasse D gegeneinander an. Die Mannschaft aus Kaffhausen ist dafür
berüchtigt, einige Spieler mit einer „kurzen Zündschnur“ in ihren Reihen zu haben. Während
des Spiels gerät Anton (A), welcher heute wieder mit seinen mit Eisenstollen versehenen
Fußballschuhen des Modells „Kaiser5“ am Ball zaubert, mehrfach mit seinem Gegenspieler
Bernd (B) aneinander. Als A in der 80. Spielminute den Ballbesitz in einem unübersichtlichen
Zweikampf verliert und anschließend ein höhnisches Gelächter in seinem Rücken vernimmt,

* Die Verfasser Hoffmann und Koenen sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht
(Prof. Dr. Mohamad El-Ghazi) an der Universität Trier.
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platzt ihm der Kragen vollends. A, der denkt, B habe ihm den Ball abgenommen und sich
über ihn lustig gemacht, dreht sich um, sprintet ein paar Meter hinter dem ballführenden
Spieler auf Höhe der Mittellinie hinterher und grätscht – ohne auch nur annähernd eine
Möglichkeit auf einen Ballgewinn zu haben – von hinten knapp unterhalb des Knies mit der
offenen Sohle in den ballführenden Spieler hinein. A wollte so dem B eine ordentliche
Abreibung verpassen. Jedoch stellt sich kurz darauf heraus, dass nun nicht B, sondern Olaf
(O) mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegt. O, der von hinten eine gewisse
Ähnlichkeit mit seinem Mannschaftskollegen B aufweist, bricht sich hierdurch das rechte
Waden- und Schienbein. A wird aufgrund des derart bösartigen Foulspiels vom Schieds-
richter – den Regeln des Deutschen Fußball-Bundes entsprechend – sofort mit der roten
Karte belegt und des Feldes verwiesen.

O wird daraufhin ins nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert und soll aufgrund der kom-
plexen Verletzung gleich operiert werden. Die diensthabende Ärztin Christine (C) soll gegen
Ende einer 24-Stunden-Schicht stark übermüdet den O auf die Operation vorbereiten. C ist
seit über 15 Jahren in diesem Krankenhaus als Anästhesistin auf der entsprechenden Fach-
station tätig und somit mit den einzuleitenden Schritten vor einer Operation vertraut. Im
Aufklärungsgespräch vor der Operation kündigt sie gegenüber O an, ihm ein Medikament
mit dem Wirkstoff Midazolam, welches unter anderem der Beruhigung dient, zu verabrei-
chen. Aufgrund ihrer starken Übermüdung und einer einhergehenden kurzen Unachtsamkeit
verwechselt C zwei Verpackungen, die eine unterschiedliche Dosierung des Medikaments
beinhalten. Statt der Dosierung von 3 mg, greift C zu der Dosierung von 15 mg. Durch diese
Überdosierung verstirbt O nur kurze Zeit später. Die Verpackungen des Medikaments mit
der unterschiedlichen Dosierung sehen sich zwar sehr ähnlich. Die Klinik hat die Verpackun-
gen aber mit Warnhinweisen versehen, um Verwechselungen auszuschließen.

Haben sich A und C nach dem StGB strafbar gemacht? Etwaig erforderliche Strafanträge sind gestellt.
Die §§ 226, 227 StGB sind nicht zu prüfen!

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES A WEGEN DER GRÄTSCHE

I. § 212 I StGB (Totschlag)

A könnte sich des Totschlags gem. § 212 I StGB zum Nachteil des O strafbar gemacht haben,
indem er den O in der 80. Spielminute von hinten in die Beine grätschte.

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand

aa) Taterfolg. Der tatbestandliche Erfolg ist mit dem Tod des O im Krankenhaus einge-
treten.

bb) Kausalität. Der Tod des O müsste kausal auf eine Handlung des A zurückzuführen sein.
Im Sinne des Strafrechts ist jede Bedingung, das heißt jede Handlung, kausal, die nicht
hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele
(conditio sine qua non). A hat den O auf Höhe der Mittellinie von hinten in die Beine
gegrätscht. Aufgrund dessen musste O in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er anschlie-
ßend verstarb. Würde man sich diese Handlung (Grätsche von hinten) hinwegdenken, hätte
O sich nicht in ärztliche Behandlung begeben müssen und wäre mithin nicht im Krankenhaus
verstorben. Letztlich liegt auch kein Abbruch des Kausalverlaufs durch das Verhalten der C
(insbesondere der Dosierungsfehler) vor, da dieses an die vorangegangene Bedingung (Grät-
sche von hinten), welche eine Behandlung im Krankenhaus erst erforderlich gemacht hat,
anknüpft (vgl. Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht Allgemeiner Teil, 50. Aufl. 2020, Rn. 244).
Die Handlung des A war folglich kausal für den Eintritt des Taterfolges.

cc) Objektive Zurechnung. Weiterhin müsste der Taterfolg, der Tod des O, dem A auch
objektiv zuzurechnen sein. Objektiv zurechenbar ist der Taterfolg, wenn durch das Verhalten
des Täters eine rechtlich missbilligte Gefahr geschaffen worden ist, die sich im konkreten
Taterfolg realisiert hat. Die Grätsche mit Anlauf von hinten in die Beine einer anderen Person
knapp unterhalb des Knies ist mit erheblichen Gefahren für die körperliche Unversehrtheit
einer anderen Person verbunden. Fraglich ist jedoch, ob diese Gefahr im Rahmen eines
Fußballspiels, währenddessen Verletzungen stets auftreten können, auch rechtlich missbilligt
wird. Dies ist umstritten.

anknüpfende Kausalität
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